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1 Allgemeines

1.1 Feststellung der Anwesenheit/Beschlussfähigkeit

Der StudierendenRat ist mit 07 von 12 stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig.
Der StudierendenRat ist nicht mit  ⅔-Mehrheit beschlussfähig.

1.2 Ergänzungen und Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in vorliegender Form mit 07-00-00 angenommen.

GO-Antrag auf Überprüfung der Beschlussfähigkeit
Der StudierendenRat ist mit 08 von 12 stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig.
Der StudierendenRat ist mit  ⅔-Mehrheit beschlussfähig.

2 Anträge

2.1 WiSe2021/22_059 – Antrag auf Ermöglichung digitaler Antragstellungen für
Briefwahl, Einreichung der Wahlvorschläge und Einsichtnahme in das
Wähler*innenverzeichnis

Antragsteller*innen: Lyubomyr Tartakovskyy
Antragstext und Begründung: siehe Anhang
Diskussion:

-

Abstimmung: 8-0-0
Damit ist der Antrag mit ⅔-Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen.

2.2 WiSe2021/22_060 – Antrag auf Wahl einer stellvertretenden Wahlleitung
abweichend der Sprecher*innen des StuRa

Antragsteller*innen: Lyubomyr Tartakovskyy
Antragstext und Begründung: siehe Anhang

- Stellvertretung kann ein Studierende*r sein
Diskussion:

-

Abstimmung: 8-0-0
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Damit ist der Antrag mit ⅔-Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen.
Damit ist beschlossen, von der Wahlordnung abzuweichen.

2.3 WiSe2021/22_063 – Antrag für Durchführung von Online-Sitzungen

Antragsteller*innen: Lyubomyr Tartakovskyy
Antragstext:

- Der StuRa möge beschließen, den Anhang 1 Online-Sitzungen der Geschä�sordnung zu
bestätigen.

Begründung:
- Wir haben diesen Beschluss bereits online gefasst, er soll aber für die rechtliche Sicherheit

in Präsenz bestätigt werden, damit wir bedenkenlos Online-Sitzungen durchführen können
Diskussion:

-

Abstimmung: 8-0-0
Damit ist der Antrag mit ⅔-Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen. Die Geschä�sordnung
wird dem Antrag entsprechend abgeändert.

3 Wahlen und Entsendungen

3.1 Wahlen

3.1.1 Stellvertretende Wahlleitung der Verfassten Studierendenscha�
Kandidat*in: Nico Zech
Vorstellung:

- war schon Wahlleiter
- hat auch schon Briefwahlen 2020 begleitet
- möchte Lubo unterstützen

Vorschlag aus dem Plenum für weitere Kandidat*innen:
- Michel Manthey
- Michel nimmt den Wahlvorschlag an

Kandidat*in: Michel Manthey
Vorstellung:

- ist zur Zeit Co. Ref. HoPo
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Nachfrage:
- Wie gefällt dir die bisherige Arbeit?

- bereits sehr gut, macht ihm Spaß
- ist bereit, sich da einzuarbeiten

Nico Zech zieht seine Kandidatur zurück.

Fragen und Diskussionen:
GO-Antrag auf offene Wahl
→ keine Gegenrede
GO-Antrag ist angenommen

Wahl:
- Ergebnis: 8 Stimmzettel / 0 davon ungültig / Stimmen: 8 von 8

Die Mehrheit der Stimmen ist auf den Kandidaten entfallen.
- Michel nimmt die Wahl an

4 Sonstiges

- Rektoratssitzung
- R hat nicht Teilgenommen
- Verschlechterung beim AAA, K anderer Meinung, Evaluation nach einem Jahr
- Umgang mit dem Abwahlantrag
- Polizeikamera auf Nieper-Bau, Kritik vom Rektorat nicht nachvollzogen
- Hochschule ist nicht Eigentümer der Gebäude
- Zustimmung durch Rektorat zwecks Strafverfolgung
- Nachteilsausgleich für DIT, Telekom entscheidet über Arbeitsvertragsänderung
- Hochschule hat nach eigenen Aussagen keine Möglichkeiten
- FSR DIT hat nicht mit Dekanat gesprochen
- Umbaumaßnahmen Geutebrück-Bau frühestens 2023, konkrete Beispiele zur

mangelnden Barrierefreiheit von K gefordert
- Anmerkung: lieber proaktiv als reaktiv handeln
- Gespräch mit Ref. Inklusion/Gleichstellung
- Umbau nur nach Mindestanforderungen (sächs. Baurichtlinien)
- Aktionsplan sächsischer Staatsregierung sieht mehr Barrierefreiheit vor

https://www.behindern.verhindern.sachsen.de/download/Kampagnenmaterial/S
MS_Aktionsplan_barrierefrei.pdf

- Nachfrage: gibt es FLINTA-Schutzräume
- nichts dazu bekannt
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- Testzentrum testet immer noch nicht regelkonform, negatives Ergebnis
nach 4 Minuten

- Polizei verfolgt Anzeige nicht, da keine Rechtsnorm verletzt sei
- Rektorat hat Testräume überprü�
- Zweifel an Validität wegen Autorität des Rektorats
- Nachfrage nach anwaltlicher Beratung mit StuRa

- Mediation
- R hat Lubo Mediation angeboten
- Nachfrage: Sollte StuRa als Gremium an Mediation teilnehmen?
- R soll mit StuRa-Plenum sprechen; Konflikt zwischen Rektorat und StuRa
- noch kein Mediator bestellt
- StuRa sollte über Mediator abstimmen
- erster Termin erst nach Senatssitzung
- Welche Strategie möchte StuRa weiterverfolgen?
- wenn man sich auf Mediation einlässt, kann man Abwahlantrag eher nicht stellen
- StuRa sollte Abwahlantrag dennoch stellen
- Rektor muss sich mit gesamter Studierendenscha� auseinandersetzen
- erst in der Mediation werden Regeln für zukün�ige Auseinandersetzungen

festgelegt
- wenn man Mediation ablehnt, wird R das für sich nutzen
- Abwarten auf nächsten StuRa?
- Vorschlag für Mediator durch StuRa
- StuRa hat Abwahlantrag noch nicht gestellt, aber beschlossen, diesen nochmal zu

stellen
- Mediation, wenn Abwahlantrag nicht funktioniert
- Versuche mit Rektor zu reden und zusammen zu arbeiten, gab es schon
- Schreiben dazu wurde von Rektor erst zugesagt, dann verschoben, dann abgelehnt
- Rektorat schiebt Angebot nur als Argument vor, um Abwahlantrag zu verhindern
- HSR müsste Abwahlantrag auch zustimmen
- R könnte es so oder so gegen uns auslegen
- persönliche Mediation aus fachlichen Gründen (s.o.) ablehnen
- werden unsere Prinzipien durchsetzen → Abwahlantrag stellen
- aktuell keine Aussicht auf Besserung durch Mediation
- Ablehnung könnte verspielte Chance sein, wenn andere Senator*innen deshalb

gegen den Antrag stimmen

GO-Antrag auf Meinungsbild
Gegenrede: StuRa bestimmt Mediator und Bedingungen mit und der Abwahlantrag wird im Senat
und Erweiterten Senat auch gestellt
5-3: überwiegend dafür, es sind aber nur wenige Personen anwesend
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- Tjark und Michel waren bei FSR Bau, um Problematik mit Querdenker im FSR
anzusprechen

- keine neuen Positionen
- FSR Bau möchte sich nicht dagegen positionieren

Schließung der Sitzung um 18.50 Uhr

Anlage 0: Anwesenheitsliste
Anlage 1: WiSe2021/22_ 059 – Antrag auf Ermöglichung digitaler Antragstellungen für Briefwahl,
Einreichung der Wahlvorschläge und Einsichtnahme in das Wähler*innenverzeichnis
Anlage 2: WiSe2021/22_ 060 – Antrag auf Wahl einer stellvertretenden Wahlleitung abweichend der
Sprecher*innen des StuRa
Anlage 3: WiSe2021/22_ 063 – Antrag für Durchführung von Online-Sitzungen
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Antrag auf Ermöglichung digitaler Antragstellungen für
Briefwahl, Einreichung der Wahlvorschläge und
Einsichtnahme in das Wähler*innenverzeichnis

Antragsteller

Lyubomyr Tartakovskyy

Antragstext

Der StuRa möge beschließen, dass abweichend von § 11 Abs. 2 sowie § 15 Abs. 2 unserer
Wahlordnung, Wahlvorschläge sowie Anträge auf Briefwahl auch online mit Identifizierung (mittels
Mail über die Stud.-Mail-Adresse bzw. nach Login mit den Anmeldedaten für das Intranet der HTWK
Leipzig) gestellt werden können. Dieser Vermerk soll nach Beschluss des StuRa als Anhang der
Wahlausschreibung angefügt werden.
Abweichend von § 4 Abs. 4 WahlO soll außerdem die Möglichkeit eingeräumt werden, Einsicht in
das Wähler*innenverzeichnis mittels Mailanfrage (von der Stud.-Mail) an die Wahlleitung der
Verfassten Studierendenscha� zu stellen.

Begründung

Aufgrund der aktuellen Lage und der Ungewissheit, wie die Wahlen im Januar durchführbar sind,
hat sich der Wahlausschuss dazu ausgesprochen, die Wahlwerbung auf die Möglichkeit eines
Antrages für eine Briefwahl, stärker zu bewerben.
Das Ziel ist es, keine komplette Briefwahl zu organisieren, dabei aber trotzdem so viele
Studierende wie möglich dazu zu animieren, eine Briefwahl zu beantragen. Das funktioniert nur,
wenn die Teilnahme an der Wahl so niedrigschwellig wie möglich angeboten wird. Deswegen
müssen möglichst viele Schritte für Studierende vereinfacht werden. Dokumente ausdrucken,
unterschreiben und bei uns einsenden ist eine zu hohe Schwelle und würde sich deutlich bei der
Wahlbeteiligung niederschlagen.
Die digitale Alternative ersetzt nicht das schri�liche Einreichen und soll nur als Zusatz in der
pandemischen Lage dienen.
Da die Wahlausschreibung am 06.12.2021 ansteht und der StuRa erst am 08.12.2021 tagt, soll die
digitale Alternative des Einreichens der Wahlvorschläge mit dem Beschluss des StuRa als Anhang
veröffentlicht werden.



Antrag auf Wahl einer stellvertretenden Wahlleitung 
abweichend der Sprecher*innen des StuRa 

Antragsteller 

Lyubomyr Tartakovskyy 

Antragstext 

Der StuRa möge beschließen, abweichend von § 3 Abs. 2 unserer Wahlordnung, anstelle  
der Sprecher*innen des StuRa eine Stellvertretende Wahlleitung aus den Reihen der  
Verfassten Studierendenschaft der HTWK Leipzig zu wählen. 

Begründung 

Nach unserer Wahlordnung obliegen die Wahlleitung sowie die Stellvertretende  
Wahlleitung der Verfassten Studierendenschaft den Sprecher*innen des StuRa und  
können nicht anderweitig besetzt werden. Auf der Grundlage, dass derzeit nur ein 
Sprecher gewählt ist, ist es schlichtweg nicht möglich, beide Positionen zu besetzen. Da  
eine stellvertretende Wahlleitung jedoch für einen flüssigen Ablauf der Wahlen  
unumgänglich ist,  sollte diese Position dennoch gewählt werden. Die Stellvertretende  
Wahlleitung muss gute Kenntnisse über die Arbeit der Studentischen Selbstverwaltung 
besitzen, damit die Wahlen im Falle meines Ausfalls nicht scheitern.  


